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Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremen
für den Dualen Studiengang Informatik 

(Fachspezifischer Teil)

Vom 20. Mai 2008

Die Rektorin der Hochschule Bremen hat am 2. April
2009 gemäß § 110 Abs. 3 des Bremischen Hochschul-
gesetzes (BremHG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339) den fach-
spezifischen Teil der Bachelorprüfungsordnung der
Hochschule Bremen für den Dualen Studiengang In-
formatik in der nachstehenden Fassung genehmigt. 

Soweit in dieser Ordnung nichts anderes geregelt
ist, gilt der Allgemeine Teil der Bachelorprüfungsord-
nungen der Hochschule Bremen vom 26. Januar 2004
(Brem.ABl. S. 457) (AT-BPO), zuletzt geändert am 
29. April 2008 (Brem.ABl. S. 303), in der jeweils gülti-
gen Fassung.
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Anlage 1: Prüfungsleistungen 

§ 1 

Regelstudienzeit, Studienaufbau und Studienumfang

(1) Die Regelstudienzeit beträgt acht Semester. Sie
beinhaltet ein praktisches Studiensemester, ein Indus-
trieprojekt, die Bachelorthesis und das Kolloquium. 

(2) Im Dualen Studiengang Informatik erwerben die
Studierenden nach drei Jahren Ausbildungszeit in ei-
nem durch eine Kooperation verbundenen Ausbil-
dungsbetrieb und durch die Prüfung bei der Industrie-
und Handelskammer den Berufsschulabschluss als
Fachinformatiker beziehungsweise als Fachinformati-
kerin.

(3) Der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums
erforderliche Umfang des Studiums beträgt 240 Leis-
tungspunkte. 

§ 2 

Praktisches Studiensemester/Industrieprojekt

(1) In das Studium sind ein praktisches Studiense-
mester und ein Industrieprojekt integriert. Der emp-
fohlene Zeitpunkt für die Durchführung des prakti-
schen Studiensemesters liegt im 5. Semester, die
Durchführung des Industrieprojekts wird für das 6. Se-
mester empfohlen. Das praktische Studiensemester
und das Industrieprojekt werden durch Blockveran-
staltungen an der Hochschule Bremen begleitet. Die
Praxisphase im 5. Semester und das Industrieprojekt
im 6. Semester dauern mindestens jeweils 20 Wochen.
Die Blockveranstaltungen zur Vor- und Nachberei-
tung des praktischen Studiensemesters sowie des In-

dustrieprojekts werden jeweils am Beginn bezie-
hungsweise Ende des fünften und sechsten Semesters
angeboten.

(2) Zum praktischen Studiensemester und zum In-
dustrieprojekt werden nur Studierende zugelassen,
die alle Module der ersten drei Semester erfolgreich
absolviert haben.

§ 3 

Prüfungsleistungen

(1) Anzahl und Form der abzulegenden Modulprü-
fungen regelt Anlage 1. 

Die Prüfungsleistungen werden neben den in § 7 
Abs. 2 AT-BPO genannten Formen in folgenden For-
men erbracht:

1. Entwicklungsarbeit,

2. Praktischer Versuch.

Zu 1. 
Eine Entwicklungsarbeit besteht in der Erstellung
und Demonstration einer Computer-Software ein-
schließlich der zugehörigen Dokumentation. Die
Dokumentation umfasst alle oder einen Teil der fol-
genden Dokumente:

– die Aufgabenstellung,

– die Anforderungsdefinition,

– den Entwurf,

– das Quellprogramm,

– die Testdokumentation,

– Benutzungshinweise und

– ein Anwendungsbeispiel.

Eine Entwicklungsarbeit kann unter Aufsicht durch-
geführt werden. Bearbeitungsfrist und zu erstellende
Dokumente der Dokumentation sind bei der Auf-
gabenstellung anzugeben. Alle oder Teile der er-
stellten Dokumente können auch in elektronischer
Form abgegeben werden.

Zu 2.
Praktische Versuche umfassen die Vorbereitung,
den Aufbau und die Durchführung mit den in der
Lehrveranstaltung behandelten technischen Gerä-
ten und Komponenten, auch unter Einsatz von Com-
putern und entsprechender Software, und der Er-
stellung der zugehörigen Dokumentation in Form
eines Laborberichtes. Ein praktischer Versuch kann
unter Aufsicht durchgeführt werden. Die Bearbei-
tungsfrist ist bei der Aufgabenstellung anzugeben.
Der Laborbericht kann ganz oder teilweise auch in
elektronischer Form abgegeben werden.

(2) Die Studierenden können für alle Prüfungsleis-
tungen nach Absatz 1 außer für Klausuren und münd-
liche Prüfungen Themen vorschlagen. Die Prüfungs-
leistungen nach Absatz 1 mit Ausnahme der Klausur
können auch durch eine Gruppe von Studierenden in
Zusammenarbeit angefertigt werden (Gruppenarbeit).

(3) Nicht bestandene Entwicklungsarbeiten oder
praktische Versuche können in der Regel nur im Rah-
men des nochmaligen Besuchs der zugehörigen Lehr-
veranstaltung wiederholt werden.



§ 4

Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss besteht aus:

1. vier Professorinnen oder Professoren,

2. zwei Studierenden,

3. einem Mitglied des Prüfungsamtes mit beratender
Stimme.

§ 5

Bachelorthesis und Kolloquium 

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus den Modulprü-
fungen gemäß Anlage 1, der Bachelorthesis und dem
Kolloquium, in dem die Bachelorthesis zu verteidigen
ist.

(2) Zur Bachelorthesis kann nur zugelassen werden,
wer mindestens 192 Leistungspunkte erreicht hat.

(3) Das Thema der Bachelorthesis kann einmal ohne
Anrechnung eines Prüfungsversuchs innerhalb des
ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben
werden.

(4) Die Frist zur Bearbeitung der Bachelorthesis be-
trägt mindestens 9 Wochen. 

§ 6

Gesamtnote der Bachelorprüfung

Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet sich
zu 85 % aus dem Durchschnitt der Modulnoten nach
Anlage 1, zu 12 % aus der Note der Bachelorthesis und
zu 3 % aus der Note des Kolloquiums. 

§ 7

Bachelorgrad

Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die
Hochschule den Grad „Bachelor of Science“.

§ 8

Inkrafttreten

(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 
1. September 2007 in Kraft.

(2) Die in Anlage 1 bestimmten Regelungen zur
Teilnahme an Modulen treten mit Ablauf des 31. Au-
gust 2010 außer Kraft.

Bremen, den 2. April 2009

Die Rektorin der 
Hochschule Bremen
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Ordnung zur Änderung der Bachelorprüfungs-
ordnung der Hochschule Bremen für den 

Internationalen Studiengang für Technische und 
Angewandte Biologie

Vom 3. Juli 2007

Die Rektorin der Hochschule Bremen hat am 2. April
2009 gemäß § 110 Abs. 3 des Bremischen Hochschul-
gesetzes (BremHG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339) die nachfol-
gende Ordnung zur Änderung der Bachelorprüfungs-
ordnung der Hochschule Bremen für den Internationa-
len Studiengang für Technische und Angewandte Bio-
logie vom 23. März 2004 (Brem.ABl. 2005 S. 345), zu-
letzt geändert durch Ordnung vom 23. November 2005
(Brem.ABl. 2006 S. 393), genehmigt.

Artikel 1

Die Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bre-
men für den Internationalen Studiengang für Techni-
sche und Angewandte Biologie vom 23. März 2004
(Brem.ABl. 2005 S. 345), zuletzt geändert durch Ord-
nung vom 23. November 2005 (Brem.ABl. 2006 S. 393),
wird wie folgt geändert:

1. Die Bezeichnung des Studiengangs lautet: „Interna-
tionaler Studiengang Technische und Angewandte
Biologie“. 

2. In § 3 Abs. 1 wird unter „Zu 2.“ Satz 3 wie folgt ge-
fasst: 

„Die Dauer einer Präsentation soll pro Person 20 Mi-
nuten betragen.“

3. In § 3 Abs. 3 wird unter „Zu 5.“ Satz 3 wie folgt ge-
fasst: 

„In der Regel werden die Experimente in Arbeits-
gruppen (bis zu vier Studierende) durchgeführt und
Gruppen- oder Einzelprotokolle erstellt.“

4. § 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Es kann höchstens eine Modulprüfung nach
Wahl des oder der Studierenden zweimal wieder-
holt werden.“

5. § 5 Abs. 5 wird gestrichen.

6. Anlage 1 erhält die nachfolgende Fassung.

Artikel 2

(1) Diese Änderungsordnung tritt mit Wirkung vom
1. September 2008 in Kraft.

(2) Sie gilt erstmals für Studierende, die bei oder
nach Inkrafttreten dieser Ordnung das Studium an der
Hochschule Bremen aufnehmen.

(3) Studierende, welche sich zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieser Ordnung bereits im Studium
befinden, setzen das Studium nach den bisherigen Be-
stimmungen fort. Auf Antrag an den Prüfungsaus-
schuss können sie das Studium nach dieser Ordnung
fortsetzen mit der Maßgabe, dass bereits erbrachte
Leistungen angerechnet werden. Diese Regelung gilt
bis zum Ende des Wintersemesters 2011/ 2012. Danach
gilt diese Ordnung mit der Maßgabe, dass bereits er-
brachte Leistungen angerechnet werden.

Bremen, den 2. April 2009

Die Rektorin der 
Hochschule Bremen
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